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Änderung der Richtlinie für die Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen im Freistaat Thüringen des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt

Die Richtlinie für die Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen im Freistaat Thüringen des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 28/2008, S. 1141 ff, wird wie folgt geändert:

1. In Ziffer 5.2.1 wird Absatz 1 durch folgende Fassung ersetzt:

„Die zuwendungsfähigen Ausgaben eines Vorhabens sind die Ausgaben für Bauleistungen gemäß § 1 der VOB/A2 am Investitionsstandort, die in den Antragsunterlagen für das geförderte Vorhaben enthalten sind sowie Ausgaben für Architekten- und  Ingenieurleistungen nach der HOAI in Höhe von bis zu 10 v. H. der zuwendungsfähigen Bauleistungen.  
2. In Ziffer 5.2.2 wird der Anstrich „Ausgaben für Architekten- und Ingenieurleistungen“ durch 

    folgende Fassung ersetzt:
    - Baunebenkosten nach DIN 276, ausgenommen für Leistungen nach Nr. 5.2.1, Absatz 1

Diese Änderung der Richtlinie tritt mit Unterzeichnung in Kraft und wird im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht.

Erfurt, den 05. September 2008
Dr. Volker Sklenar
Minister für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
Erfurt, 10.09.2008
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